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Gesundheitspolitische Gesamtplanung (GGpl) 2010 
 
Entwurf des Regierungsrats vom 01.09.2010 Abweichende Anträge der Kommission Gesundheit und 

Sozialwesen GSW vom 28.09.2010 
(unterstrichen) 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

1. 
 
Der vorliegende Entwurf für eine Teilrevision der 
Gesundheitspolitischen Gesamtplanung (GGpl) 2010 
wird zum Beschluss erhoben. 
 

  

2. 
 
Die folgenden parlamentarischen Vorstösse werden 
abgeschrieben: 

− (06.97) Postulat der CVP-Fraktion vom 30. Mai 
2006 betreffend Schaffung eines 
Gesundheitsraums Nordwestschweiz und Einfluss 
auf die gesundheitspolitische Gesamtplanung, 
Spitalkonzeption, Gesundheitsgesetz, Spitalgesetz, 
Spitalliste 

− (06.98) Postulat der FDP-Fraktion vom 30. Mai 
2006 betreffend Schaffung eines überregionalen 
Spitalraums Nordwestschweiz 

− (08.193) Auftrag Theres Lepori vom 24. Juni 2008 
betreffend Förderung von Ausbildungsplätzen für 
Gesundheitsberufe in allen stationären oder 
ambulanten Institutionen durch den Kanton 

− (09.212) Postulat Dr. Peter Schuhmacher vom 30. 
Juni 2009 betreffend Monitoring der Finanzströme 
im Gesundheitswesen 

− (09.222) Motion der FDP-Fraktion vom 18. August 
2009 betreffend Umsetzung der neuen 
Spitalfinanzierung und Schaffung des 
Gesundheitsraums Nordschweiz mit 

2. 
 
Die folgenden parlamentarischen Vorstösse werden 
abgeschrieben: 

− (06.97) Postulat der CVP-Fraktion vom 30. Mai 
2006 betreffend Schaffung eines 
Gesundheitsraums Nordwestschweiz und Einfluss 
auf die gesundheitspolitische Gesamtplanung, 
Spitalkonzeption, Gesundheitsgesetz, Spitalgesetz, 
Spitalliste 

− (06.98) Postulat der FDP-Fraktion vom 30. Mai 
2006 betreffend Schaffung eines überregionalen 
Spitalraums Nordwestschweiz 

− (08.193) Auftrag Theres Lepori vom 24. Juni 2008 
betreffend Förderung von Ausbildungsplätzen für 
Gesundheitsberufe in allen stationären oder 
ambulanten Institutionen durch den Kanton 

−  (09.222) Motion der FDP-Fraktion vom 18. August 
2009 betreffend Umsetzung der neuen 
Spitalfinanzierung und Schaffung des 
Gesundheitsraums Nordschweiz mit 
Spitzenmedizinstandort Aargau; Neuvorlage der 
Gesundheitspolitischen Gesamtplanung 
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Entwurf des Regierungsrats vom 01.09.2010 Abweichende Anträge der Kommission Gesundheit und 
Sozialwesen GSW vom 28.09.2010 
(unterstrichen) 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Spitzenmedizinstandort Aargau; Neuvorlage der 
Gesundheitspolitischen Gesamtplanung 

 
 

 
 
 
Der folgende parlamentarische Vorstoss wird 
aufrechterhalten:  
− (09.212) Postulat Dr. Peter Schuhmacher vom 30. 

Juni 2009 betreffend Monitoring der Finanzströme 
im Gesundheitswesen 

 

 
 
 
Zustimmung 

 
 
 

  

Anhang: Abweichende Anträge der Kommission GSW zu den Strategien der GGpl 2010 
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 10.258 
 
Gesundheitspolitische Gesamtplanung (GGpl) 2010; Abweichende Anträge der Kommission GSW zu den Strategien der GGpl (Anhang) 
 

Geltende GGpl (2005) Entwurf des Regierungs-
rats vom 01.09.2010 

Abweichende Anträge 
GSW vom 28.09.2010 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats  Ergebnis der Beratung  

Übergeordnete Strategie: 

Mit der Umsetzung der 25 
Strategien gewährleistet der 
Kanton Aargau eine qualita-
tiv gute und angemessene 
Gesundheitsversorgung. 

Durch die Klärung der Zu-
ständigkeiten können die 
Aufgaben optimal erfüllt 
werden.  

Mit besseren Vergleichen 
im Leistungseinkauf, der 
Nutzung von Synergien und 
der stärkeren Vernetzung 
werden die Kostenzunah-
men, sowohl für die öffentli-
che Hand wie auch für die 
Prämienzahlenden, ge-
dämpft. 

Strategie 4: 

Kostendämpfung in der 
stationären Versorgung 

Der Kanton sorgt für eine 
angemessene Spitalversor-

Übergeordnete Strategie:  
Kanton und Gemeinden 
streben gemeinsam eine 
dem gesetzlichen Versor-
gungsauftrag entsprechen-
de bedarfsgerechte, qualita-
tiv gute und wirtschaftliche 
Gesundheitsversorgung an, 
welche 

− die Eigenverantwortung 
und das Kostenbe-
wusstsein der Bevölke-
rung fördert;  

− Selbständigkeit und 
Würde der Betroffenen 
hochachtet; 

− interkantonale Koordina-
tion und Kooperation 
gemäss dem Entwick-
lungsleitbild des Kantons 
Aargau einschliesst; 

− Leistungen nach Aspek-
ten der Zweckmässigkeit 
und der Wirtschaftlich-
keit konzentriert anbie-
tet; 

− integrierte Versor-
gungsmodelle mit Ein-

Übergeordnete Strategie: 
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Geltende GGpl (2005) Entwurf des Regierungs-
rats vom 01.09.2010 

Abweichende Anträge 
GSW vom 28.09.2010 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats  Ergebnis der Beratung  

gung. 

Der Kanton strebt bei inter-
kantonal vergleichbarer 
Qualität der Versorgung 
eine Kostenentwicklung an, 
welche auf die Dauer nicht 
über dem Wirtschafts-
wachstum liegt, und setzt in 
der stationären Akutversor-
gung folgende Schwerpunk-
te: 

§ Anreize, welche die 
verstärkte Zusammen-
arbeit und die Konzent-
ration der Angebote 
fördern; 

§ Höhere Verantwortung 
in den Spitälern durch 
Verselbständigung; 

§ Leistungseinkauf auf 
der Basis eines trans-
parenten Vergleichs 
von Qualität und Preis; 

§ Weitgehende Trennung 
von Leistungsbestel-
lern und Leistungserb-
ringern. 

 

bezug der Vor- und 
Nachsorge fördert; 

− ambulanten vor den sta-
tionären Leistungen den 
Vorzug gibt; 

− ein optimales Verhältnis 
von Qualität und Preis 
aufweist; 

− die volkswirtschaftliche 
Bedeutung des Gesund-
heitswesens in ihre 
Überlegungen mit ein-
bezieht;  

− die Auswirkungen auf 
den Finanzhaushalt be-
rücksichtigt; 

 
 
 
− Wettbewerbsverzerrun-

gen verhindert. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

- Aufgaben und Finanzen 
konsequent miteinander 
verknüpft und eine Kos-
tenentwicklung anstrebt, 
welche auf die Dauer 
nicht über dem Wirt-
schaftswachstum liegt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festhalten 

Strategie 9: Lastenvertei-
lung 

Die primäre Zuständigkeit 

Strategie 1: Aufgaben- 
und Lastenverteilung 
Im Rahmen einer überge-

Strategie 1: Aufgaben- 
und Lastenverteilung 
Die Übernahme der Akut-

 
 
Zustimmung 
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Geltende GGpl (2005) Entwurf des Regierungs-
rats vom 01.09.2010 

Abweichende Anträge 
GSW vom 28.09.2010 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats  Ergebnis der Beratung  

des Kantons für die Spital-
versorgung bleibt bestehen.  

Zwischen Kanton und Ge-
meinden erfolgt eine Las-
tenverteilung. Die derzeit 
bestehende Lastenvertei-
lung wird nach bekannt 
werden der rechtlichen und 
finanziellen Auswirkungen 
der KVG-Revision neu 
überprüft.  

Die Gemeinden werden 
über den Leistungseinkauf 
informiert. 

Strategie 20: 

Lastenverteilung zwi-
schen Kanton und Ge-
meinden in der Langzeit-
versorgung 

Zuständigkeit und Verant-
wortung zur Sicherstellung 
einer angemessenen ambu-
lanten und stationären 
Langzeitversorgung liegen 
bei den Gemeinden. 

Der Kanton beteiligt sich im 
Rahmen der Ergänzungs-
leistungen an den Kosten 
der stationären Langzeit-

ordneten Aufgaben- und 
Lastenverteilung wird die 
Übernahme der Akutsoma-
tik durch den Kanton bzw. 
der Langzeitpflege durch 
die Gemeinden angestrebt. 

An der aktuellen Lastenver-
teilung Kanton und Ge-
meinden ist gesamthaft 
festzuhalten. 

somatik durch den Kanton 
bzw. der Langzeitpflege 
durch die Gemeinden wird 
angestrebt. 

 
Die Umsetzung erfolgt im 
Rahmen einer übergeord-
neten Aufgaben- und Las-
tenverteilung, unter Einbe-
zug weiterer Aufgabenbe-
reiche mit der Zielsetzung, 
an der aktuellen gesamthaf-
ten Lastenverteilung Kanton 
und Gemeinden festzuhal-
ten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
 



 4 

Geltende GGpl (2005) Entwurf des Regierungs-
rats vom 01.09.2010 

Abweichende Anträge 
GSW vom 28.09.2010 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats  Ergebnis der Beratung  

pflege. 

 Strategie 2: Spitalliegen-
schaften des Kantons 
Die Spitalliegenschaften 
werden übertragen. 
 

Strategie 2: Spitalliegen-
schaften ____ 
 
 
Der Kanton überträgt den 
Kantonsspitälern die Spital-
liegenschaften inkl. Grund-
stücken und überbindet den 
Regionalspitälern die Amor-
tisation und Verzinsung des 
Sollbestandes ihrer kanto-
nalen Bauschulden per 
1.1.2012 derart, dass die 
Spitäler ab 2012 zu wett-
bewerbsfähigen Bedingun-
gen wirtschaften können. 

Zustimmung (zum Titel) 
 
Neuformulierung: 
 
Der Kanton überträgt den 
Kantonsspitälern mindes-
tens die für den Betrieb 
notwendigen Spitalgebäu-
de. Er überbindet den Regi-
onalspitälern die Amortisa-
tion und Verzinsung des 
Sollbestandes ihrer kanto-
nalen Bauschulden per 
1.1.2012. Die Umsetzung 
soll derart erfolgen, dass 
die Spitäler ab 2012 zu 
wettbewerbsfähigen Bedin-
gungen im Rahmen des 
ihnen erteilten Leistungs-
auftrags wirtschaften kön-
nen. 

 

Strategie 1: Prävention 
und Bekämpfung über-
tragbarer Krankheiten 

Der Kanton ergreift Mass-
nahmen zur Verhinderung 
des Auftretens respektive 
der Ausbreitung von über-
tragbaren Krankheiten. 

Zu diesem Zwecke über-

Strategie 3: Prävention 
und Bekämpfung über-
tragbarer Krankheiten 

Der Kanton ergreift Mass-
nahmen zur Verhinderung 
des Auftretens respektive 
der Ausbreitung von über-
tragbaren Krankheiten. 

Zu diesem Zwecke über-
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Geltende GGpl (2005) Entwurf des Regierungs-
rats vom 01.09.2010 

Abweichende Anträge 
GSW vom 28.09.2010 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats  Ergebnis der Beratung  

wacht er in Zusammenar-
beit mit Dritten die über-
tragbaren Krankheiten im 
Rahmen des Vollzugs des 
Epidemiengesetzes.  

Er optimiert seine Vorkeh-
rungen laufend und passt 
diese den neuen Erkennt-
nissen an. 

Der Kanton sorgt dafür, 
dass der breite Impfschutz 
der Bevölkerung, insbeson-
dere der Risikogruppen, 
aufrechterhalten resp. ver-
bessert wird. 

wacht er in Zusammenar-
beit mit Dritten die über-
tragbaren Krankheiten im 
Rahmen des Vollzugs des 
Epidemiengesetzes.  

Er optimiert seine Vorkeh-
rungen laufend und passt 
diese den neuen Erkennt-
nissen an. 

Der Kanton sorgt dafür, 
dass der breite Impfschutz 
der Bevölkerung, insbeson-
dere der Risikogruppen, 
aufrechterhalten resp. ver-
bessert wird. 

Strategie 2: Gesundheits-
förderung und allgemeine 
Prävention 

Der Kanton fördert einen 
eigenverantwortlichen, ge-
sundheitsbewussten Le-
bensstil sowie die Gestal-
tung von gesundheitsför-
dernden Umweltbedingun-
gen. 

Zur Verstärkung und Wir-
kungsoptimierung von Prä-
vention und Gesundheits-
förderung werden alle Be-
reiche des öffentlichen und 

Strategie 4: Gesundheits-
förderung und allgemeine 
Prävention 

Der Kanton fördert einen 
eigenverantwortlichen, ge-
sundheitsbewussten Le-
bensstil sowie die Gestal-
tung von gesundheitsför-
dernden Umwelt- und Le-
bensbedingungen. 

Zur Verstärkung und Wir-
kungsoptimierung von Prä-
vention und Gesundheits-
förderung in allen Lebens-
abschnitten werden alle 
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Geltende GGpl (2005) Entwurf des Regierungs-
rats vom 01.09.2010 

Abweichende Anträge 
GSW vom 28.09.2010 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats  Ergebnis der Beratung  

privaten Sektors, welche 
auf diesem Gebiet aktiv 
sind, optimal eingebunden 
und vernetzt. 

 

Bereiche des öffentlichen 
und privaten Sektors, wel-
che auf diesem Gebiet aktiv 
sind, optimal eingebunden 
und vernetzt. 

 
 

Strategie 3: Suchtpräven-
tion 

Der Kanton sorgt mit geeig-
neten Massnahmen für die 
Aufrechterhaltung des bis-
herigen quantitativen und 
qualitativen Niveaus in der 
Suchtprävention. 

Er koordiniert die Angebote 
der Suchtprävention und 
vernetzt die Zusammenar-
beit der in diesem Bereich 
tätigen Institutionen. Die 
suchtpräventiven Mass-
nahmen werden rechtzeitig 
den sich kurzfristig ändern-
den Verhältnissen ange-
passt. 

Strategie 5: Suchtpräven-
tion 

Der Kanton sorgt mit geeig-
neten Massnahmen für die 
Aufrechterhaltung des bis-
herigen quantitativen und 
qualitativen Niveaus in der 
Suchtprävention. 

Er koordiniert die Angebote 
der Suchtprävention und 
vernetzt die Zusammenar-
beit der in diesem Bereich 
tätigen Institutionen. Die 
sucht-präventiven Mass-
nahmen werden rechtzeitig 
den sich kurzfristig ändern-
den Verhältnissen ange-
passt. 

   

Strategie 7: Spitalversor-
gungskonzept 

Der Kanton gewährleistet 
mit dem dreistufigen Ver-

Strategie 6: Spitalversor-
gungskonzept 

Die Hochspezialisierte Ver-
sorgung erfolgt im Rahmen 

Strategie 6: Spitalversor-
gungskonzept 

Bei der Konzeption seiner 
Spitalversorgung strebt der 

 
 
 
 
Zustimmung 
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Geltende GGpl (2005) Entwurf des Regierungs-
rats vom 01.09.2010 

Abweichende Anträge 
GSW vom 28.09.2010 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats  Ergebnis der Beratung  

sorgungsprinzip – Grund-, 
Schwerpunkt- und Zent-
rumsversorgung – eine op-
timale Koordination und 
Konzentration zwischen den 
Spitälern.  

Mit dem vertikalen Versor-
gungsprinzip stellt der Kan-
ton eine maximale Synergie 
zwischen den Leistungserb-
ringern im Rahmen einer 
Behandlung sicher. 

Mit dem horizontalen Ver-
sorgungsprinzip stellt der 
Kanton eine möglichst brei-
te Gesundheitsversorgung 
sicher. 

der Interkantonalen Verein-
barung über die hochspezi-
alisierte Medizin (IVHSM). 

Der Kanton prüft unter Be-
rücksichtigung betriebswirt-
schaftlicher, volkswirtschaft-
licher und finanzpolitischer 
Überlegungen sowie der 
Zugänglichkeit die Konzent-
ration der spezialisierten 
Versorgung. 

Zur Sicherung der Grund-
versorgung werden integ-
rierte Versorgungssysteme 
(IVS) bevorzugt. 

Kanton eine angemessene 
regionale Versorgung an. Er 
prüft eine Konzentration der 
Angebote, wo dies aus be-
triebswirtschaftlichen, 
volkswirtschaftlichen oder 
finanzpolitischen Überle-
gungen sinnvoll ist. Er be-
rücksichtigt dabei integrierte 
Versorgungssysteme (IVS), 
Mindestmengen bei den 
Angeboten und koordiniert 
bei mengenkritischen An-
geboten diese nach Mög-
lichkeit auch interkantonal. 

 Strategie 7: Spitalliste 

Für die Zuteilung des auf 
der Spitalliste zu sichernden 
Angebotes verwendet der 
Kanton transparente und 
nachvollziehbare Kriterien. 
Diese werden interkantonal 
abgestimmt. 

Die Kriterien gelten für alle 
Anbieter in gleicher Weise. 

Für die Aufnahme auf die 
Spitalliste wird ein Bewer-
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Geltende GGpl (2005) Entwurf des Regierungs-
rats vom 01.09.2010 

Abweichende Anträge 
GSW vom 28.09.2010 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats  Ergebnis der Beratung  

bungsverfahren durchge-
führt. 

Die neue Spitalliste wird mit 
Wirkung ab 1. Januar 2012 
erlassen. 

 

Strategie 6: 
Leistungsfinanzierung 
und Leistungseinkauf 

Zur Sicherstellung einer 
angemessenen Spitalver-
sorgung bei tragbaren Kos-
ten finanziert der Kanton 
Leistungen und nicht mehr 
Institutionen. 

Der Leistungseinkauf und 
seine Finanzierung werden 
unter den Aspekten Qualität 
und Wirtschaftlichkeit, Wett-
bewerb und Zusammenar-
beit weiter entwickelt und 
verfeinert. 

Der Kanton setzt sich für 
die Integration der 
Investitionskosten in die 
Betriebsrechnung ein. 

 
 
 
 

Strategie 8: Leistungsfi-
nanzierung in der statio-
nären Akutversorgung 

Der Kanton setzt bei der 
Leistungsfinanzierung in der 
stationären Akutversorgung 
folgende Schwerpunkte: 

Sicherstellung einer be-
darfsgerechten Versorgung 
über die Gestaltung der 
Spitalliste; 

Dual-fixe Spitalfinanzierung. 

Tarifgenehmigung unter 
folgenden Kriterien: 

− Innerkantonal gleicher 
Preis (Baserate) für 
gleiche Leistung 

− Optimales Verhältnis 
von Qualität und Preis 

− Interkantonal wettbe-
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Geltende GGpl (2005) Entwurf des Regierungs-
rats vom 01.09.2010 

Abweichende Anträge 
GSW vom 28.09.2010 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats  Ergebnis der Beratung  

 werbsfähige Preise 

Strategie 5: Spezialisie-
rung und interkantonale 
Zusammenarbeit 

Im Bereich der spezialisier-
ten Medizin verstärkt der 
Kanton seine Anreize für 
eine vermehrte innerkanto-
nale Zusammenarbeit. 

Für die spezialisierte und 
hochspezialisierte Medizin 
verstärkt der Kanton seine 
interkantonale Zusammen-
arbeit. 

Strategie 9: Spezialisie-
rung und interkantonale 
Zusammenarbeit 
Spezialisierte medizinische 
Leistungen, insbesondere in 
mengenkritischen Berei-
chen, werden zur Aufrecht-
erhaltung bzw. Steigerung 
der Qualität und/oder der 
Erhöhung der Wirtschaft-
lichkeit konzentriert angebo-
ten. Zu diesem Zweck er-
folgt eine inner- und inter-
kantonale Koordination. 

 
Streichung  
(ganze Strategie 9) 
 

 
 
Zustimmung 

 

Strategie 8: Standorte der 
öffentlich subventionier-
ten Spitäler und notwen-
dige Veränderungen 

Die Standorte und die be-
stehenden Kapazitäten der 
Spitäler werden gemäss 
den folgenden Kriterien 
regelmässig überprüft und 
angepasst: 

§ Qualität, Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit (Be-
rücksichtigung von Effi-
zienz und Effektivität). 
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Geltende GGpl (2005) Entwurf des Regierungs-
rats vom 01.09.2010 

Abweichende Anträge 
GSW vom 28.09.2010 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats  Ergebnis der Beratung  

§ Zugänglichkeit zur Leis-
tung; Anpassung der 
Kapazitäten auf Nor-
malauslastung unter Be-
rücksichtigung der Ent-
wicklung in den einzel-
nen Fachdisziplinen. 

§ Zugänglichkeit zur Insti-
tution (Regionalisierung 
der Grundversorgung, 
Berücksichtigung der 
geografischen Lage). 

Bei Bedarf beantragt der 
Regierungsrat dem Gros-
sen Rat im Rahmen der 
Gesundheitspolitischen 
Gesamtplanung Anpassun-
gen der Spitalstandorte. Der 
Regierungsrat nimmt die 
notwendigen Änderungen in 
der Spitalkonzeption mit 
den Leistungsaufträgen, 
sowie in den Rahmen- und 
Leistungsverträgen vor. 

Der Kanton gewährleistet 
eine angemessene regiona-
le Versorgung. 
 

Strategie 10: Private so-
matische Akutspitäler 

Der Kanton Aargau berück-
sichtigt mittelfristig, gemäss 

    



 11 

Geltende GGpl (2005) Entwurf des Regierungs-
rats vom 01.09.2010 

Abweichende Anträge 
GSW vom 28.09.2010 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats  Ergebnis der Beratung  

Vorgabe des KVG, das An-
gebot der privaten, nicht 
subventionierten somati-
schen Akutspitäler ange-
messen.  

Die privaten Leistungserb-
ringer sind berechtigt, dem 
Kanton ihre Leistungen zu 
offerieren. Der Kanton be-
rücksichtigt sie nach Mass-
gabe des Wettbewerbs und 
im Rahmen der von ihm 
definierten Kriterien (insbe-
sondere Qualität, gemein-
wirtschaftliche Leistungen, 
Zuverlässigkeit, Zugäng-
lichkeit, Leistungsfähigkeit, 
Angemessenheit, Preis).  

Ein Leistungsauftrag an 
private Spitäler löst keinen 
Anspruch auf einen Leis-
tungsvertrag und damit eine 
Abgeltung durch den Kan-
ton aus. 

Strategie 12: Ambulante 
Versorgung durch die 
Spitäler 
 
Die stationären Leistungs-
erbringer können ambulante 
Leistungen erbringen. Diese 
Leistungen haben auch 

Strategie 10: Ambulante 
Versorgung durch die 
Spitäler 
 
Die stationären Leistungs-
erbringer können ambulante 
Leistungen erbringen. Diese 
Leistungen haben auch 
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Geltende GGpl (2005) Entwurf des Regierungs-
rats vom 01.09.2010 

Abweichende Anträge 
GSW vom 28.09.2010 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats  Ergebnis der Beratung  

künftig ihren grundsätzlich 
ergänzenden Charakter zur 
niedergelassenen Ärzte-
schaft und zu den übrigen 
privaten Leistungserbrin-
gern beizubehalten. 

künftig ihren grundsätzlich 
ergänzenden Charakter zur 
niedergelassenen Ärzte-
schaft und zu den übrigen 
privaten Leistungserbrin-
gern beizubehalten. 

Strategie 11: Ambulante 
Versorgung durch nie-
dergelassene Leistungs-
erbringer 

Die ambulante Versorgung 
unterliegt im Kanton primär 
dem Prinzip von Angebot 
und Nachfrage. Der Kanton 
trägt im Rahmen des von 
der Krankenversicherungs-
gesetzgebung ermöglichten 
Spielraumes dazu bei, dass 
für die Aargauer Bevölke-
rung eine flächendeckende 
und kostengünstige Versor-
gung gewährleistet ist. 

Wenn Leistungen ambulant 
erbracht werden können, 
sollen diese nicht stationär 
angeboten werden. 

Strategie 11: Ambulante 
Versorgung durch nie-
dergelassene Leistungs-
erbringer (ohne Spitäler) 

Die ambulante Versorgung 
unterliegt im Kanton primär 
dem Prinzip von Angebot 
und Nachfrage. Der Kanton 
unterstützt geeignete 
Massnahmen zur Aufrecht-
erhaltung einer flächende-
ckenden ambulanten ärztli-
chen Grundversorgung. 

 

Wenn Leistungen ambulant 
erbracht werden können, 
sollen diese nicht stationär 
angeboten werden. 

Strategie 11: Ambulante 
Versorgung durch nie-
dergelassene Leistungs-
erbringer (ohne Spitäler) 
Die ambulante Versorgung 
unterliegt im Kanton primär 
dem Prinzip von Angebot 
und Nachfrage. Der Kanton 
unterstützt geeignete Mass-
nahmen zur Aufrechterhal-
tung einer flächendecken-
den wirtschaftlichen ambu-
lanten medizinischen 
Grundversorgung. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zustimmung 

 

Strategie 13: Notfallver-
sorgung 

Der Kanton sorgt für die 
Gewährleistung der Notfall-

Strategie 12: Notfallver-
sorgung 

Die Notfallversorgung ist 
durch die niedergelassene 
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versorgung. Der zuneh-
menden Beanspruchung 
der öffentlichen Notfallstati-
onen mit Bagatellfällen wird 
mit geeigneten Massnah-
men begegnet. 

 

Ärzteschaft, Apotheken, 
Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte sowie die Spitäler ge-
währleistet. Für letztere gilt 
die Notfallversorgung als 
integraler Bestandteil des 
Leistungsauftrages.  

Die Notfallversorgung ist 
zwischen den verschiede-
nen Leistungserbringern 
koordiniert. 

Strategie 14: Rettungswe-
sen 

Der Kanton gewährleistet 
eine flächendeckende, sich 
an anerkannte Kriterien - 
wie vom IVR erarbeitet - 
anlehnende rettungsdienst-
liche Versorgung.  

Dazu wird die bisherige 
Struktur inkl. Einsatzleitstel-
le (ELS) 144 aufrechterhal-
ten und kontinuierlich opti-
miert. 

Strategie 13: Rettungswe-
sen 
 
Der Kanton gewährleistet 
eine flächendeckende, sich 
an anerkannte Kriterien 
anlehnende rettungsdienst-
liche Versorgung.  

Im Rahmen der kantonalen 
Notrufzentrale wird die 
Einsatzleitstelle (ELS) 144 
kontinuierlich optimiert. 

 

   

Strategie 19: Finanzie-
rungsmechanismen in der 
stationären Langzeitver-
sorgung 

Der Kanton hat ein Finan-
zierungssystem, welches 

Strategie 14: Unterstüt-
zung im Bereich der 
Langzeitversorgung 
 
Der Kanton unterstützt die 
Gemeinden mit geeigneten 
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über die personenbezogene 
Finanzierung verhindert, 
dass durch die Langzeit-
pflege eine Sozialhilfebe-
dürftigkeit entsteht. 

 

Instrumenten bei der Pla-
nung und Umsetzung einer 
bedarfsgerechten Langzeit-
versorgung.  

Der Kanton unterstützt die 
Gemeinden mit der kanto-
nalen Clearingstelle beim 
Vollzug der Finanzierung 
und der Datenauswertung. 

Über die personenbezoge-
ne Finanzierung wird in der 
Regel verhindert, dass 
durch den Aufenthalt in ei-
ner stationären Pflegeein-
richtung Sozialhilfeabhän-
gigkeit begründet wird. 

Strategie 15: Vernetzung 
im geriatrischen Bereich 
 

Der Kanton trägt gemein-
sam mit den Gemeinden 
dazu bei, dass Lebensquali-
tät und Selbständigkeit sei-
ner älteren Bevölkerung 
erhalten und gefördert wer-
den. 

Zu diesem Zweck optimiert 
er die Vernetzung, Koordi-
nation und Synergienutzung 
der Angebote in der Lang-

Strategie 15: Vernetzung 
in der Langzeitversor-
gung 

Der Kanton trägt gemein-
sam mit den Gemeinden 
dazu bei, dass Lebensquali-
tät und Selbständigkeit sei-
ner älteren Bevölkerung 
erhalten und gefördert wer-
den. 

Der Kanton schafft die 
rechtlichen Voraussetzun-
gen, welche Vernetzung, 
Koordination und Synergie-
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zeitversorgung. nutzung der Angebote in 
der Langzeitversorgung 
ermöglichen. 

Strategie 16 Abs. 1 und 2: 
Übergangs- und Palliativ-
pflege 

Der Kanton sorgt gemein-
sam mit den Gemeinden 
dafür, dass ältere Men-
schen nach einem Spital-
aufenthalt wenn möglich 
wieder nach Hause zurück-
kehren können. 

Zu diesem Zweck wird die 
Übergangspflege in enger 
Zusammenarbeit mit Akut-
spitälern durch geeignete 
Leistungserbringer, vor-
zugsweise regional, sicher-
gestellt. 

Strategie 16: Übergangs-
pflege 

Der Kanton setzt die Akut- 
und Übergangspflege ge-
mäss KVG um und prüft ein 
ergänzendes, bedarfsge-
rechtes Angebot, um die 
Selbständigkeit nach einem 
Spitalaufenthalt zu erhalten 
und die Rückkehr nach 
Hause wenn möglich zu 
gewährleisten.  

 

Strategie 16: Übergangs-
pflege 

Der Kanton setzt die Akut- 
und Übergangspflege ge-
mäss KVG um _, damit die 
Selbständigkeit nach einem 
Spitalaufenthalt erhalten 
und die Rückkehr nach 
Hause wenn möglich ge-
währleistet wird. 

 
 
 

Festhalten 

 

Strategie 17: Hilfe und 
Pflege zu Hause 

Die Hilfe und Pflege zu 
Hause ist im Kanton eine 
Aufgabe der Gemeinden. 

 

Die zu diesem Zweck gebil-
deten SPITEX-Organisa-

Strategie 17: Hilfe und 
Pflege zu Hause 

Die Sicherstellung des An-
gebots der Hilfe und Pflege 
zu Hause ist Aufgabe der 
Gemeinden. 

Im Sinne des Grundsatzes 
„ambulant vor stationär“ ist 
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tionen erbringen weiterhin 
ihre Dienstleistungen unter 
der Verantwortung der Ge-
meinden gemäss den Be-
stimmungen des Gesund-
heitsgesetzes, Pflegegeset-
zes und des SPITEX-
Leitbildes, welche insbe-
sondere die Koordination 
der SPITEX-Leistungen 
regeln, das Mindestangebot 
der Leistungen definieren 
sowie die Mindestanforde-
rungen an Qualität und 
Ausbildung umschreiben. 

das Angebot so ausgestal-
tet, dass stationäre Struktu-
ren entlastet werden. 

Das Angebot ist sowohl auf 
Akut- als auch auf Lang-
zeitsituationen ausgerichtet 
und entspricht dem ausge-
wiesenen Bedarf. 

Gemeinden und Leistungs-
erbringer fördern die Nut-
zung von Synergien durch 
geeignete Modelle von Ko-
operation, Koordination 
oder Regionalisierung mit 
den massgebenden Akteu-
ren. 

Strategie 18: Freiwilligen-
arbeit und Angehörigen-
pflege 
 
Der Kanton anerkennt und 
fördert die Freiwilligenhilfe 
und schafft dazu die nötigen 
Anreize. 
 

Strategie 18: Freiwilligen-
arbeit und Angehörigen-
pflege 
 
Der Kanton anerkennt und 
fördert die Freiwilligenhilfe 
und schafft dazu die nötigen 
Anreize. 
 

   

Strategie 16 Abs. 3: Über-
gangs- und Palliativpflege 
 
Der Kanton sorgt für eine 
angemessene Versorgung 
im Bereich Palliative Care 

Strategie 19: Palliative 
Care 
 
Der Kanton sorgt dafür, 
dass die Palliativmedizin 
und -pflege in den Organi-
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durch geeignete Leistungs-
erbringer. 

sationen implementiert wird 
und ein angemessenes 
Angebot an spezialisierten 
Leistungserbringern be-
steht.  

Er verpflichtet die Institutio-
nen auf der Spital- und 
Pflegeheimliste dazu, Pal-
liative Care sicherzustellen. 

 

Strategie 21: Psychiatrie 

Die psychiatrische Versor-
gung im Kanton orientiert 
sich an einem ganzheitli-
chen Versorgungskonzept, 
welches den unterschiedli-
chen Bedürfnissen der Be-
völkerung Rechnung trägt. 
Zwischen Externem Psy-
chiatrischen und Internem 
Psychiatrischen Dienst be-
steht eine Behandlung ohne 
Schnittstellen. 

Strategie 20: Psychiatrie 
Es wird eine zeitgemässe 
und integrierte Psychiatrie 
angeboten. 

Sie basiert auf einem sekto-
risierten Versorgungskon-
zept, welches den unter-
schiedlichen Bedürfnissen 
aller Betroffenen angemes-
sen Rechnung trägt.  

Für ein bedarfsgerechtes 
Angebot werden alle Anbie-
ter innerkantonal und inter-
kantonal je nach Eignung 
berücksichtigt. 
 

   

Strategie 22: Suchtbera-
tung und Suchttherapie 

Der Kanton Aargau gewähr-

Strategie 21: Suchtbera-
tung und Suchttherapie 

Der Kanton Aargau ge-
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leistet im Suchtbereich eine 
bedarfsgerechte ambulante 
und stationäre Versorgung.  

Er koordiniert die Angebote 
der Suchtberatung und 
Suchttherapie und vernetzt 
die Zusammenarbeit der in 
diesem Bereich tätigen In-
stitutionen.  

währleistet im Suchtbereich 
eine bedarfsgerechte am-
bulante und stationäre Ver-
sorgung.  

Er koordiniert die Angebote 
der Suchtberatung und 
Suchttherapie und vernetzt 
die Zusammenarbeit der in 
diesem Bereich tätigen In-
stitutionen. 

Strategie 23: Rehabilitati-
on 

Der Kanton stellt für seine 
Bevölkerung ein angemes-
senes Angebot in der Re-
habilitation sicher. 

Er fördert Konzepte, welche 
auf Wohnortnähe aufbauen 
und keine vollstationäre 
Infrastruktur erfordern. 

Der Kanton anerkennt die 
wirtschaftliche Bedeutung 
des aargauischen Rehabili-
tationsangebotes und setzt 
sich für eine interkantonale 
Bedarfsplanung und Zu-
sammenarbeit ein. 

 

Strategie 22: Rehabilitati-
on 

Der Kanton stellt für seine 
Bevölkerung ein angemes-
senes Angebot in der Re-
habilitation sicher. 

Leistungen, die ambulant 
angeboten werden können, 
sollen nur bei zwingender 
medizinischer oder sozialer 
Indikation stationär erbracht 
werden. 

Der Kanton anerkennt die 
wirtschaftliche Bedeutung 
des aargauischen Rehabili-
tationsangebotes und setzt 
sich für eine interkantonale 
Bedarfsplanung und Zu-
sammenarbeit ein. 

Strategie 22: Rehabilitati-
on 
 

 

 

Leistungen, die ambulant 
angeboten werden können, 
sollen nur bei zwingender _ 
Indikation stationär erbracht 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zustimmung 

 



 19 

Geltende GGpl (2005) Entwurf des Regierungs-
rats vom 01.09.2010 

Abweichende Anträge 
GSW vom 28.09.2010 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats  Ergebnis der Beratung  

  

 

Strategie 24: Spezialver-
sorgung 

Der Kanton sorgt dafür, 
dass die Angebote der 
Spezialversorgung in den 
bestehenden, speziell dafür 
vorgesehenen Einrichtun-
gen konzentriert zur Verfü-
gung stehen. 

Diese werden laufend nach 
den Kriterien des Bedarfs, 
der Qualität und der Wirt-
schaftlichkeit überprüft. 

    

 Strategie 23: Sicherstel-
lung von Ausbildungs-
plätzen in den Gesund-
heitsberufen 
Zur Erfüllung seines Ver-
sorgungsauftrages tritt der 
Kanton dem zunehmenden 
Mangel an Personal in den 
Gesundheitsberufen entge-
gen, indem er 

− für ein bedarfsgerech-
tes schulisches Ange-
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bot sorgt, 

− die Institutionen auf der 
Spital- bzw. Pflege-
heimliste sowie die am-
bulanten Leistungserb-
ringer im Pflegebereich 
dazu verpflichtet, genü-
gend Ausbildungsplätze 
und eine ausreichende 
Weiterbildung sicherzu-
stellen,  

− sich zur Sicherstellung 
genügender Bestände 
an Fachpersonal an 
den Kosten der nicht 
betriebsinternen Nach-
hol- und Weiterbildung 
beteiligen kann. 

 

 Strategie 24: eHealth 
(Electronic Healthcare) 
 
Der Kanton schafft auf der 
Grundlage der „Strategie 
eHealth Schweiz“ des Bun-
des die notwendigen recht-
lichen und gemeinsam mit 
Partnern die organisatori-
schen Rahmenbedingun-
gen, damit alle Anspruchs-
gruppen im Gesundheits-
wesen Aargau elektroni-
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schen Zugriff auf relevante, 
digitalisierte Patientendaten 
erhalten und Leistungen 
beziehen können. 

Strategie 25:  

Leistungskontrolle 

Der Kanton gewährleistet 
die Qualitätssicherung. 

Ziel und Benchmark sind 
die Sicherstellung einer 
einwandfreien und wirt-
schaftlichen Leistungs-
erbringung sowie der Auf-
bau kontinuierlicher Lern- 
und Verbesserungsprozes-
se bei den Leistungserbrin-
gern. 

Der Kanton berücksichtigt 
die Anliegen der Qualitäts-
sicherung in den entspre-
chenden Vereinbarungen 
mit den Leistungserbringern 
sowie im Rahmen des Ver-
fahrens für die Erteilung von 
Betriebsbewilligungen. 

Er sorgt dafür, dass die 
Qualitätssicherung verstärkt 
ergebnisorientiert betrieben 
wird. 

Strategie 25: Qualität 
 

Der Kanton Aargau sorgt für 
die Sicherstellung der Qua-
lität gemäss den Vorgaben 
des KVG und die zielgrup-
pengerechte und transpa-
rente Kommunikation der 
Messresultate 

Zur Sicherstellung einer 
hohen Qualität fliessen die 
Ergebnisse der Qualitätser-
hebungen in den Prozess 
der Leistungsvergabe ein.  

 

   

 


